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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Fugendübel  als 
Verbindung  für  Dehn-,  Schnitt-,  Bewegungs-  oder  Ta- 
gesfugen,  insbesondere  für  Betondecken  oder  Betonflä- 
chen,  Estriche  oder  Fließestriche,  bestehend  aus  einem 
Grundelement  aus  Rundmetall,  insbesondere  Rund- 
stahl,  und  einer  Kunststoffhülle. 

Als  Stand  der  Technik  ist  bereits  eine  Scherbeweh- 
rung  bekannt,  welche  insbesondere  für  Estriche,  Beton- 
decken  und  Betonflächen  dient  (DE-A-35  29  287)  und 
einen  Fugendübel  aufweist.  Hierbei  ist  bei  dem  Dübel 
das  Grundelement  mit  einer  Trennschicht,  insbesondere 
mit  einer  Kunststoffhülle  überzogen,  welche  mehrfach  in 
sich  getrennt  ist.  Die  Scherbewehrung  ist  weiterhin  zur 
besseren  Plazierung  mit  zwei  in  der  Höhe  verstellbaren 
Kunststoffüßen  ausgestattet. 

Diese  bekannte  Konstruktion  arbeitet  dann  zufrie- 
denstellend,  wenn  ein  Schrumpfen,  beispielsweise  der 
Estriche,  auftritt. 

Weiterer,  an  sich  bekannter  Stand  der  Technik,  geht 
stets  davon  aus,  daß  das  Schwinden  des  Betons  der 
maßgebliche  Faktor  ist,  welcher  bei  der  Gestaltung  ei- 
nes  Fugendübels  berücksichtigt  werden  muß. 

Demgegenüber  liegt  der  vorliegenden  Erfindung  die 
Aufgabe  zugrunde,  einen  Fugendübel  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  zu  gestalten,  welcher  das  Schwinden  und 
die  Ausdehnung  von  Beton  bzw.  von  Estrichen  oder  Flie- 
ßestrichen  ausgleicht. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
löst,  daß  die  Kunststoffhülle  als  geschlossene  Einheit  in 
Axialrichtung  länger  und  im  Durchmesser  größer  als  das 
Grundelement  ausgebildet  ist  und  daß  die  Kunststoffhül- 
le  mindestens  eine  Knautschzone  aufweist. 

Es  hat  sich  neuerdings  herausgestellt,  daß  bei  Be- 
tondecken  oder  Betonflächen  weniger  das  Schwinden 
von  erheblichem  Einfluß  ist,  sondern  daß  die  Ausdeh- 
nung  ein  wichtigerer  Faktor  ist.  Diese  Ausdehnung  wird 
durch  die  einfach  gestaltete  Konfiguration  des  erfin- 
dungsgemäßen  Fugendübels  voll  aufgefangen. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann  nur 
eine  Knautschzone  im  mittleren  Bereich  des  Fugend- 
übels  vorgesehen  sein.  Hierbei  kann  die  Kunststoffhülle 
das  Rundmetall  in  dessen  Endbereichen  um  den  glei- 
chen  Betrag  überragen.  Dieser  Betrag  kann  zwischen  5 
mm  und  20  mm  liegen.  Weiterhin  kann  das  Rundmetall 
einen  Durchmesserzwischen  5  mm  und  35  mm  und  eine 
Länge  zwischen  0,25  m  und  1  m  betragen. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann  die 
Kunststoffhülle  jeweils  im  Endbereich  durch  eine 
Schweißstelle  verschlossen  sein. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines  in  der 
Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  näher 
beschrieben.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  Fugendübels  zwi- 
schen  zwei  geschnittenen  Betonteilen; 

Fig.  2  die  gleiche  Ansicht  wie  nach  Fig.  1  mit  den 
Betonteilen  in  Ausdehnung. 

In  den  Figuren  1  und  2  sind  zwei  Betonteile  7  und  8 
5  dargestellt,  zwischen  welchen  eine  Fuge  2  vorliegt.  Die- 

se  Fuge  kann  beispielsweise  eine  Estrich/Betondehn-, 
-schnitt-,  -bewegungs-  oder  eine  -tagesfuge  sein. 

Im  Bereich  dieser  Fuge  2  befindet  sich  der  erfin- 
dungsgemäße  Fugendübel  1,  welcher  im  wesentlichen 

10  aus  einem  Grundelement  3  aus  Rundmetall,  insbeson- 
dere  Rundstahl,  besteht.  Dieses  Grundelement  3  wird 
von  einer  Kunststoffhülle  4  überdeckt,  welche  als  ge- 
schlossene  Einheit  ausgebildet  ist.  Wie  ersichtlich,  ist  die 
Kunststoffhülle  4  in  axialer  Richtung  länger  und  im 

15  Durchmesser  größer  als  das  Grundelement  3. 
Aus  Fig.  1  geht  hervor,  daß  die  Kunststoffhülle  4  den 

Rundstahl  3  in  dessen  Endbereichen  um  den  gleichen 
Betrag  B  überragt.  Diese  Endbereiche  der  Kunststoffhül- 
le  4  sind  jeweils  durch  eine  Schweißstelle  6  verschlos- 

20  sen. 
Die  Kunststoffhülle  4  weist  im  mittleren  Bereich  M 

der  Fuge  2  bzw.  des  Fugendübels  1  nur  eine  einzige 
Knautschzone  5  auf.  Diese  Knautschzone  5  ist  durch 
Faltung  des  Kunststoffs  gebildet  worden. 

25  Findet  nun  zwischen  den  beiden  Betonteilen  7  und 
8  gemäß  Fig.  2  eine  Ausdehnung  statt,  so  verkleinert 
sich  die  Fuge  2  zu  der  Fuge  2'.  Die  Kunststoffhülle  4  des 
erfindungsgemäßen  Fugendübels  1  wird  im  Bereich  der 
Knautschzone  5  zusammengedrückt  und  bildet  die 

30  Knautschzone  5'.  Durch  diese  Konfiguration  des  erfin- 
dungsgemäßen  Fugendübels  1  wird  damit  auf  einfache 
Weise  der  Ausdehnung  der  beiden  Betonteile  7  und  8 
und  der  damit  verbundenen  Verringerung  der  Fuge  2 
Rechnung  getragen. 

35  Der  Betrag  B  in  den  Endbereichen  der  Kunststoff- 
hülle  4  kann  zwischen  5  mm  und  20  mm  betragen.  Der 
Rundstahl  kann  einen  Durchmesserzwischen  5  mm  und 
35  mm  besitzen  und  eine  Länge  zwischen  0,25  m  und  1 
m  aufweisen. 

40  Wie  aus  einem  Vergleich  zwischen  Fig.  1  und  2  her- 
vorgeht,  verringert  sich  der  Betrag  B  im  Endbereich  der 
Kunststoffhülle  4  zu  dem  Betrag  B',  und  zwar  als  Folge 
der  Ausdehnung  der  beiden  Betonteile  7  und  8,  welche 
durch  die  Knautschzone  5  aufgefangen  und  zur 

45  Knautschzone  5'  zusammengedrückt  wird. 
Der  erfindungsgemäße  Fugendübel  1  kann  überall 

dort  eingebaut  werden,  wo  Fugen  entstehen,  beispiels- 
weise  bei  Autobahnen,  Start-  oder  Landebahnen  oder 
anderen  Baubereichen,  bei  welchen  Betondecken  oder 

so  Betonflächen,  Estrich  oder  Fließestrich  eingesetzt  wer- 
den.  Da  nach  neuer  Erkenntnis  das  Schwindmaß  derar- 
tiger  Betonelemente  kleiner  als  die  Ausdehnung  ist,  wird 
auf  einfache  Weise  diese  Ausdehnung  mit  Hilfe  des  er- 
findungsgemäßen  Fugendübels  1  aufgefangen. 
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Patentansprüche 

1  .  Fugendübel  (1  ),  als  Verbindung  für  Dehn-,  Schnitt-, 
Bewegungs-  oder  Tagesfugen,  insbesondere  für 
Betondecken  oder  Betonflächen,  Estriche  oder  Flie- 
ßestriche, 

Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Knautschzone  (5)  durch  Faltung  der 

5  Kunststoffhülle  (4)  gebildet  ist. 

bestehend  aus  einem  Grundelement  aus  Rund- 
metall  (3),  insbesondere  Rundstahl,  und  einer 
Kunststoffhülle  (4),  10 

dadurch  gekennzeichnet, 

Claims 

1  .  Joint  dowel  (1  ),  as  a  connector  of  expansion,  cutting 
ormovingordayjoints,  in  particularforconcrete  ceil- 
ings  or  concrete  surfaces,  plasters  or  tile  plasters, 

daß  die  Kunststoffhülle  (4)  als  geschlossene 
Einheit  in  Axialrichtung  länger  und  im  Durch- 
messer  größer  als  das  Grundelement  (3)  aus- 
gebildet  ist  und 

daß  die  Kunststoffhülle  (4)  mindestens  eine 
Knautschzone  (5)  aufweist. 

2.  Fugendübel  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nur  eine  Knautschzone  (5)  im  mittleren 
Bereich  (M)  des  Fugendübels  (1)  vorgesehen 
ist. 

3.  Fugendübel  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffhülle  (4)  das  Grundelement 
(3)  in  dessen  Endbereichen  um  den  gleichen 
Betrag  (B)  überragt. 

4.  Fugendübel  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Betrag  (B)  zwischen  5mm  und  20mm 
beträgt. 

5.  Fugendübel  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Grundelement  (3)  einen  Durchmesser 
zwischen  5mm  und  35mm  und  eine  Länge  zwi- 
schen  0,25  und  1m  besitzt. 

6.  Fugendübel  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoffhülle  (4)  jeweils  im  Endbe- 
reich  durch  eine  Schweißstelle  (6)  verschlossen 
ist. 

7.  Fugendübel  nach  einem  der  vorhergehenden 

1  .  Cheville  de  joint  (1  ),  destinee  ä  une  liaison  pour  des 
joints  de  dilatation,  de  coupe,  de  mouvement  ou  de 
raccordement,  plus  particulierement  pour  des  pla- 
fonds  en  beton  ou  des  surfaces  en  beton,  des  aires 
en  ciment  ou  des  aires  coulees,  comportant  un  ele- 
ment  de  base  realise  en  un  rond  en  metal  (3),  plus 
particulierement  un  rond  en  acier,  et  une  gaine  en 
matiere  plastique  (4),  caracterisee  en  ce  que  la 

comprising  a  base  element  of  round  metal  (3), 
15  in  particular  round  steel,  and  a  plastic  sleeve 

(4),  characterised  in  that 
the  plastic  sleeve  (4)  is  as  a  sealed  unit  longer 
in  the  axial  direction  and  larger  in  diameter  that 
the  base  element  (3),  and 

20  the  plastic  sleeve  (4)  comprises  at  least  one 
crumple  zone  (5). 

2.  Joint  dowel  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  only  one  crumple  zone  (5)  in  the  central  area 

25  (M)  on  the  joint  dowel  (1  )  is  provided. 

3.  Joint  dowel  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  plastic  sleeve  (4)  protrudes  in  its  end  areas 
to  an  identical  extent  (B)  over  the  base  element  (3). 

30 
4.  Joint  dowel  according  to  Claim  3,  characterized  in 

that  the  amount  (B)  is  between  5mm  and  20mm. 

5.  Joint  dowel  according  to  one  of  the  above  Claims, 
35  characterized  in  that  the  base  element  (3)  has  a 

diameter  between  5mm  and  35mm  and  a  length 
between  0.25  and  1  metre. 

6.  Joint  dowel  according  to  one  of  the  above  Claims, 
40  characterized  in  that  the  plastic  sleeve  (4)  is 

sealed  in  a  respective  end  region  by  a  welding  point 
(6). 

7.  Joint  dowel  according  to  one  of  the  above  Claims, 
45  characterized  in  that  the  crumple  zone  (5)  is 

formed  by  folding  of  the  plastic  sleeve  (4). 

Revendications 
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gaine  en  matiere  plastique  (4)  est  realisee,  sous 
forme  d'une  unite  fermee,  en  direction  axiale  plus 
longue  et  avec  un  diametre  plus  grand  que  l'element 
de  base  (3),  et  en  ce  que  la  gaine  en  matiere  plas- 
tique  (4)  presente  au  moins  une  zone  deformable  s 
(5). 

2.  Cheville  de  joint  selon  la  revendication  1  ,  caracteri- 
see  en  ce  qu'il  n'est  prevue  qu'une  seule  zone  defor- 
mable  (5)  dans  la  zone  de  milieu  (M)  de  la  cheville  10 
de  joint  (1). 

3.  Cheville  de  joint  selon  la  revendication  1  ,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  gaine  en  matiere  plastique  (4) 
depasse  ä  ses  extremites  en  longueur  l'element  de  15 
base  (3)  de  la  meme  valeur  (B). 

4.  Cheville  de  joint  selon  la  revendication  3,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  valeur  (B)  est  entre  5mm  et  20mm. 

20 
5.  Cheville  de  joint  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  l'ele- 
ment  de  base  (3)  possede  un  diametre  entre  5mm 
et  35mm  et  une  longueur  entre  0,25  et  1  m. 

25 
6.  Cheville  de  joint  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la 
gaine  en  matiere  plastique  (4)  est  fermee  ä  ses 
extremites  par  une  soudure  (6). 

30 
7.  Cheville  de  joint  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la 
zone  deformable  (5)  est  formee  par  pliage  de  la 
gaine  en  matiere  plastique  (4). 

25 
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